
 
  

 

1 
 

Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI 
 

 

Manual für vom SBFI Geförderte 
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) gewährt Förderbeiträge 

für Teilnehmende an den EU-Rahmenprogrammen für Forschung und Innovation. Diese sind 

verpflichtet, bei bewilligten Gesuchen das SBFI in ihren Kommunikationsmassnahmen zu er-

wähnen. Dieses Manual regelt die Grundlagen für die Kommunikation bei bewilligten Förder-

gesuchen. 

Vorgaben für Beitragsempfänger 
Die vom SBFI geförderten Projektpartner und Start-ups verpflichten sich in allen schriftlichen 

Veröffentlichungen, Berichten und wissenschaftlichen Publikationen sowie in öffentlichen Do-

kumenten (print/digital), die im Zusammenhang mit den geförderten Projektergebnissen ste-

hen, folgenden Hinweis anzubringen: «This work has received funding from the Swiss State 

Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI)». 

Platzierung des Logos 
- Zusätzlich zum Hinweis im Text kann in Publikationen, auf Websites oder in Social Media 

das SBFI-Logo mit Zusatz zum jeweiligen Förderinstrument abgebildet werden. 

- Die Logos sind für Print (.eps, .jpg) und digitale Anwendungen (.jpg, .svg, .png) erhätlich. 

- Mindestgrösse für Printprodukte: 36,5 mm breit (Logo im Hochformat) bzw. 66,5 mm breit 

(Logo im Querformat). 

- Ausführliche Richtlinien im CD Bund / Grundlagen:  

www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/cd-bund/cd-manual.html  

Nicht erlaubt 
- SBFI- oder Bundeslogo ohne Zusatz «Project funded by». 

- Das SBFI-Logo ist geschützt und darf nicht verändert werden. 

Beispiel SBFI-Logo mit Zusatz für Geförderte 
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